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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schrift7iche Anfrage der Abg. 

Keimel und Kollegen v~ 25. Februar 1993, 

Zl. 4316/J-NR/1993 "Tagbruch auf der 

Baustelle der HL-AG im Bereich Lambach" 

42"k> IAB 

1993 -04- 2 2 

zu 43;(6 /J 

Zu Ihrer Anfrage darf ich Ihnen mitteilen, daß die HL-AG eine 
Aktiengese7lschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit ist. Mir a7s 

Bundesminister für öffent7iche Wirtschaft und Verkehr kommt 

daher ke i ner 7 ei Ei nfl ußmög li chke i tauf operat i ve Ange] egenhe i ten 

der HL-AG zu. 

Ich habe aber Ihre Anfrage an den Vorstand der HL-AG weiterge­

leitet, dessen Ste77ungnahme ich Ihnen in der Beilage gerne zur 

Kenntnis bringe. 
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Sltellllungnahli?JtS der HL-AG zur schri't-l1.#chen parlaMen~ari­

sehen Anfrage IYr", 43116/J-IYR/f1993,: 

Zu Frage 1: 
"Auf welche Projektsfehler ist dieses Ereignis zurückzuführen?" 

Die Analyse der Verbruchsursachen hat ergeben I daß ein Zusammen­

wirken mehrerer geotechnisch-geologisch bedingter Einf7ußfakto­

ren, insbesonders das Vorhandensein einer loka7en, nicht erkenn­

baren Schwächezone im Gebirge zu demVerbruchereignis geführt 

hat. Projektierungsfeh7er bzw. eine mangelhafte Bauausführung 

konnten nicht festgeste7lt werden. 

Zu Frage 2: 
"Waren dabei Menschen Teben in Gefahr?" 

Menschenleben waren durch den Verbruch nicht in Gefahr. Die 

(eingesch7ossene) Kalottenmannschaft arbeitete ca. 180 m von der 

yerbruchstelle entfernt, die Strossenmannschaft konnte sich 

rechtzeitig in Sicherheit bringen. 

Zu Frage 3: 
"Si nd daraus strafrecht liche Konsequenzen entstanden?" 

Im Gefo7ge des Verbruches wurden von der Staatsanwa7tschaft Wels 

Erhebungen durchgeführt. Im Jänner 1993 wurde di e HL-AG in 

Kenntnis gesetzt, daß die anonym eingebrachte Strafanzeige zu­

rückgeJegt wurde. 

Zu Frage 4: 
"Wje hoch jst der Schaden?" 

Di e m; t der Verbruchsaufwä 1 ti gung in Zusammenhang stehenden 
Kosten liegen bei ca. 32 Mio S (0. MwSt). Derartige Kosten sind 
die Konsequenz eines nicht auszuschließenden Restrisikos. Eine 

wirkungsvolle Reduktion solcher Restrisiken würde jedenfalls zu 

Kosten führen, welche ein Mehrfaches der vorgenannten Aufwendun­

gen betragen würde. Daher sind derartige Kosten im wirtschaftli­
chen Sinne kein Schaden. 
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Zu Frage 5: 
"Wer trägt die Kosten?" 

Da das Baugrundrisiko durch den Bauherrn zu tragen ist, hat die 

Kosten die HL-AG zu übernehmen. 

Zu Frage 6: 
Wie weit wird die Auftragssumme überschritten?" 

Di e Vergabesumme wi rd nach aktuell em Kenntni sstand und ohne 

Berücksichtigung der Preisgleitung durch das Verbruchsereignis 
um ca. 10%, zufolge der übrigen angetroffenen geologischen Ver­

hältnisse insgesamt um ca. 20% - 25% überschritten werden. 

Zu Frage 7: 
"Wie weit wird der Kostenplan der übertragungsverordnung damit überschrit­
ten?" 

In dem der HL-AG für die übertragenen Linienverbesserungen im 
Streckenabschnitt St.pölten Attnang/Puchheim vorgesehenen 

Kostenrahmen werden die aktuellen Kosten des Projektes Umfahrung 
Lambach berücksichtigt. 
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